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EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

Hochsauerlandkreis
Der Landrat

Lizenz Nr. DI 491 INW/HSK

für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Diese Lizenz berechtigt (2)

Spedition Ernst Mönig,
Holz, Baustoffe, Transporte
GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Freienohier Str. 101
59872 Meschede

auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft zum grenz­
überschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 881192
des Rates vom 26. März 1992 und der allgemeinen Bestimmungen dieser Lizenz.

Besondere Bemerkungen: ---------
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Erteilt in ._.~I1~bE!r:lL.__. ._.._..__._ __. .__._.._._ _ _

Diese Lizenz gilt vom 01.01.2008 bis zum

am

31.12.2012..............................................................................................
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(1) Nationalitillszeichan; A (östa"aich), B (Belglan), BG (Bulgarian), OK (Olnamark), 0 (Oauts<hland), GR (Griachanla , S . , F

(Frankreich), FIN (Finnland), IRL (Irland), I (Italien), L (luxemburg), Nl(Niederiande), P (Portugal), RO (Rumänien), S (Schweden), GB
(Vereinigtes Königreich) CZ (Tschechische Republik), EST (Estland), CY (Zypern), LV (Lettland), LT (litauen), H (Ungarn), M (Matta),
PL (Polen), SLO (Slowenien), SK (SI0Vt8kel). Für die EWR-$taaten l5Iand, Uec:htenstein und Norwegen gilt eine angepasste Fassung
de< EG-Lizenz (AbI. EG Nr. l35 S. 4511. vom 10.02.2000).

(2) Name oder Firma und vollständige Anschrift des Transportunternehmers.
(3) Unterschrift und Dienstsiegel der zuständigen Behörde oder Stelle, die die Lizenz erteilt.



ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 über
den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach
einem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten ausgestellt.

Sie berechtigt auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft,
gegebenenfalls unter den in der Lizenz festgelegten Bedingungen, zum grenzüberschreitenden ge­
werblichen Güterkraftverkehr für Beförderungen

mit oder ohne Durchfahrt durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder eines oder mehrere
Drittländer, bei denen sich der Ausgangspunkt und der Bestimmungsort in zwei verschiedenen
Mitgliedstaaten befinden,

mit oder ohne Durchfahrt durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder eines oder mehrere
Drittländer, bei denen sich der Ausgangspunkt in einem Mitgliedstaat und der Bestimmungsort in
einem Drittland oder umgekehrt befindet,

- zwischen Drittländem mit Durchfahrt durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten

sowie zu Leerfahrten in Verbindung mit diesen Beförderungen.

Im Falle einer Beförderung aus einem Mitgliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt gilt diese
Lizenz für die Wegstrecke im Gebiet des Mitgliedstaats, in dem die Be- oder Entladung stattfindet,
sobald das hierzu erforderliche Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Dritt­
land gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 geschlossen worden ist.

Die Lizenz ist persönlich und nicht übertragbar.

Sie kann von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, insbesondere dann
entzogen werden, wenn der Transportuntemehmer

es unterlassen hat, alle Bedingungen für die Verwendung der Lizenz zu erfüllen;

- zu Tatsachen, die für die Erteilung bzw. Emeuerung der Lizenz erheblich waren, unrichtige An­
gaben gemacht hat.

Das Original der Lizenz ist vom Transportunternehmen aufzubewahren.

Eine beglaubigte Abschrift der Lizenz ist im Fahrzeugmitzuführen (1). Bei Fahrzeugkombinationen ist
sie im Kraftfahrzeug mitzuführen. Sie gilt für die gesamte Fahrzeugkombination auch dann, wenn
der Anhänger oder Sattelanhänger nicht auf den Namen des Lizenzinhabers amtlich zugelassen
oder zum Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem anderen Staat amtlich zugelassen oder zum
Verkehr zugelassen ist.

Die Lizenz ist den Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen.

Der Lizenzinhaber ist verpflichtet, im Gebiet jedes Mitgliedstaats insbesondere dessen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Durchführung von Beförderungen und für den Straßenverkehr ein­
zuhalten.

(1) Unter Fahrzeug ist ein in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassenes Kraftfahrzeug oder eine FahrzeugkombinatIon zu verste­
hen, bei der zumindest da. Kraftfahrzeug in einem M~glledstaat amUlch zugelassen ist, solern sie ausschließlich rOr die GOIer·
beförderung bestimmt sind.


